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 Bei ausgewählten Windenergieanlagen übersteigt der A-gewichtete 

Emissionsschalldruckpegel in einigen Szenarien 85 dB(A).  

Es wird empfohlen, Personen, die in der Windenergieanlage arbeiten, gemäß 
Richtlinie 2003/10/EG Gehörschutz zur Verfügung zu stellen und diesen zu 
verwenden.2 
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass unter dem Begriff 
Lärmemissionen nur Informationen über den Beitrag der Maschine selbst zum 
Lärm am Arbeitsplatz geliefert werden. Die Exposition der Arbeiter kann nicht 
einfach von den Lärmemissionen der Windenergieanlage abgeleitet werden, da 
die Exposition der Bediener auch von anderen Faktoren beeinflusst wird. 

 

2.7 Elektromagnetische Felder 

Die Windenergieanlagen halten die Grenzwerte der Maschinenrichtlinie 

(2006/42/EG) und der EMF-Richtlinie (2013/35/EU) zum Schutz von Sicherheit 

und Gesundheit der Arbeitnehmer, die die Windenergieanlage im Normalbetrieb 

oder zu Zwecken der normalen Wartung betreten, vor Gefährdung durch 

abgestrahlte elektromagnetische Felder ein.  

Im Außenbereich erfüllen die Windenergieanlagen Kategorie 0 hinsichtlich der 

Einstufung Strahlungsemissionspegel nach der Norm zur Sicherheit von 

Maschinen (EN 12198-1:2000). Kategorie 0 bedeutet, dass keine Restriktionen 

und Schutzmaßnahmen erforderlich sind. 

 

innerhalb der folgenden Parameter: 

1. Das Personal wird keinen magnetischen Feldern oberhalb der 

Auslöseschwelle im Frequenzbereich zwischen 5 Hz und 400 kHz 

ausgesetzt.  

2. Das Personal wird keinen elektrischen Feldern oberhalb der Auslöseschwelle 

im Frequenzbereich zwischen 5 Hz und 32 kHz ausgesetzt.  

 

Gemäß der EMF-Richtlinie (2013/35/EU) müssen Vorkehrungen getroffen 

werden, um zu verhindern, dass das Personal statischen Magnetfeldern 

ausgesetzt wird. An verschiedenen Orten der Windenergieanlage gelangen 

starke Permanentmagnete für Anbauteile zum Einsatz.  

3 Maßnahmen bei Betriebseinstellung 

Bei einer Betriebseinstellung einer Vestas-Windenergieanlage besteht die 

Möglichkeit, die Anlage vollständig zu demontieren und zu entsorgen, sodass der 

landschaftliche Ursprungszustand wiederhergestellt werden kann und damit 

                                                

2 Richtlinie 2003/10/EG über die Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit 

der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm).  
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keine Gefahren bzw. Belästigungen für die Umgebung und die Nachbarschaft 

bestehen bleiben. 

Zunächst erfolgt die Demontage der Hauptkomponenten der Vestas-

Windenergieanlage (Rotorblätter mit Nabe, Maschinenhaus, Stahlrohrturm oder 

Beton-Hybrid-Turm). Dafür werden ein entsprechender Kran sowie fachkundiges 

Personal eingesetzt. Die Demontagearbeiten einschließlich der Baustellen- und 

Transportvorbereitung sowie der Fundamententsorgung erstrecken sich je nach 

Anlagentyp auf einen Zeitraum von drei (3) bis fünf (5) Werktagen. 

Bei der Fundamententsorgung wird das Fundament in einzelne Komponenten 

zerlegt. Diese Materialien werden im Anschluss getrennt und fachgerecht 

entsorgt. Bei der Installation eventuell in die Erde gerammte Betonpfähle 

verbleiben nach der Demontage im Boden, da nach Auffüllung und Verdichtung 

der Grube mit Mutterboden eine landwirtschaftliche Nutzung bzw. Bepflanzung 

stattfinden kann. 

Für die Entsorgung von Offshore-Windenergieanlagenfundamenten stehen 

mehrere Optionen zur Verfügung: Unterwasserschneiden, Schwingungen, 

Herausziehen über Hebesystem und Druckbeaufschlagung. Beim 

Unterwasserschneiden werden die Pfähle unter dem Meeresboden geschnitten 

und das Fundament wird weggehoben, wobei der Pfahl im Meeresboden 

verbleibt. Durch erzeugte Schwingungen und Ausziehen mittels Hebe- und 

Druckbeaufschlagungsverfahren kann das gesamte Fundament zurückgewonnen 

werden.    

Die Kranstellfläche, Verkabelung und Zuwegung können ebenfalls entfernt 

werden, um den Bereich wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. 

Die entstandenen Recyclingmaterialien (Stahl-, Alteisen- und Kupferschrott) 

werden nach grober Zerkleinerung bei einem Fachbetrieb entsorgt, der auf die 

Entsorgung von Recyclingmaterialien spezialisiert ist. 

Das Schaltanlagenmodul enthält normalerweise Schwefelhexafluorid (SF6), ein 

ausgesprochen stark wirksames Treibhausgas, das nicht in die Atmosphäre 

gelangen darf. Das SF6-Gas ist bei einem Austausch während des Betriebs 

sowie bei der Stilllegung der Windenergieanlage vom technischen 

Servicepersonal aufzufangen. 

Die Original-Vestas-Blätter enthalten keine als gefährlich eingestuften Materialien 

und müssen daher nicht als Sondermüll entsorgt werden.  Zu den 

Hauptmaterialien gehören Glasfasern, ausgehärtete Harze, Karbonfasern, PUR-

Klebstoff, PU-Farben, Polyethylenterephthalat- oder Balsakernmaterialien sowie 

Stahl/Aluminium in den Wurzeleinsätzen und dem Blitzschutzsystem.  Für die 

Demontage und Entsorgung der Blätter sollte geeignete PSA getragen werden, 

um beispielsweise das Einatmen von Staub zu vermeiden.  Nach Möglichkeit 

sollten immer alle Komponenten recycelt werden. 
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